
  

 

Wortlaut der Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates 
Grötzingen vom 23.11.2016 zur Veröffentlichung im Internetangebot 
der Stadt Karlsruhe: 
 
 
 
TOP 2:  Windrad und Baumaßnahmen des Fraunhofer Institutes für Chemische 

Technologie (ICT) – Information des Ortschaftsrates 
Der Ortschaftsrat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 

 
TOP 3:  Baggersee Grötzingen – weitere Maßnahmen: 

Der Ortschaftsrat stimmt den zur zeitnahen Umsetzung vorgeschlagenen 
Maßnahmen mit 15 Ja-Stimmen und einer Gegenstimme zu. 
   

TOP 4:  Umsetzung des Doppelhaushaltes 2015/2016 
(Antrag der CDU-Fraktion) 
Der Ortschaftsrat nimmt die Stellungnahme der Verwaltung zustimmend zur 
Kenntnis. 

 
TOP 5:  Sachstand Bebauung „Junge Hälden“ 
   (Antrag der CDU-Fraktion) 

Der Ortschaftsrat nimmt die Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
TOP 6:  Änderung der Satzung der Stadt Karlsruhe über Gebühren für das           

Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsgebührensatzung)  
 Zum 01.01.2017 
             Der Ortschaftsrat billigt einstimmig die vorgesehenen Gebührenänderungen. 
 
TOP 7:  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
   Die Ortsvorsteherin gibt folgende Beschlüsse bekannt: 
 

A. Der Ortschaftsrat hat beschlossen: 
1. den Nachlass von Stefan Holzmüller der Kategorie A zu inventarisieren 
2. den Nachlass von Stefan Holzmüller der Kategorie B in Grötzingen im  

Rahmen der Kulturmeile zu versteigern und den Erlös der ARGE der 
Grötzinger Vereine und Kunstschaffenden e.V. zur Finanzierung der 
Kulturmeile 2017 zukommen zu lassen.  

3. den Nachlass von Stefan Holzmüller der Kategorie C an den Galeristen 
Jean-Pierre Ritsch-Fisch, Strasbourg, zu verkaufen und den Erlös den 
Erbschaftsmitteln der Ortsverwaltung zukommen zu lassen. 

 
B. Der Ortschaftsrat hat die Ortsverwaltung Grötzingen ermächtigt, für die 

Vergangenheit als auch für die Zukunft jeweils ein Werk einer Künstlerin / 
eines Künstlers im Wert von 500 – 1.000 EUR anzukaufen, die/der eine 
Ausstellung im Rahmen der „Kunst im Rathaus II“ hatte.   


